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Ordnung der Universitét Trier fiir die Priifung im Masterstudiengang ,,Contemporary Human
Geography” (1-Fach)
Vom 17.02.2025

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 2 des Hochschulgesetzes vom 23. September
2020 (GVBI. S. 461), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26. November 2024 (GVBI. S. 373, 377), hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs VI der Universitat Trier am 29. Januar 2025 die folgende Ordnung der
Universitat Trier fUr die Prifung im Masterstudiengang ,Contemporary Human Geography” (1-Fach) be-
schlossen. Diese Ordnung hat das Prasidium am 12. Februar 2025 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt
gemacht.

§ 1 Geltungsbereich, akademischer Grad

(1) Diese Ordnung regelt die Prifung im Masterstudiengang ,Contemporary Human Geography”
(1- Fach) des Fachbereichs VI der Universitat Trier. Sie konkretisiert und erganzt die in der Allgemeinen
Prifungsordnung fir die Masterstudiengange an der Universitat Trier (APOM) getroffenen Regelungen.

(2) Nach erfolgreich absolviertem Studium und bestandener Priifung verleiht der Fachbereich VI den
Hochschulgrad eines ,Master of Arts” (M.A.). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin
oder des Absolventen beigefligt werden.

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

Uber die in § 2 APOM geregelten Zugangsvoraussetzungen hinaus gelten fiir den Masterstudiengang
.Contemporary Human Geography” (1-Fach) folgende Zugangsvoraussetzungen:

1. Bachelorabschluss oder gleichwertiger Studienabschluss in einem geographischen oder einem
gesellschaftswissenschaftlichen Studiengang. Die Entscheidung Uber die Gleichwertigkeit trifft der
Prifungsausschuss im Einzelfall.

2. Nachweis von Kenntnissen der englischen Sprache gemaB § 4 Abs. 2 der Einschreibeordnung der
Universitat Trier in der jeweils glltigen Fassung.

§ 3 Gliederung und Profil des Studiums

(1) Der Masterstudiengang ,Contemporary Human Geography” wird als englischsprachiger 1-Fach-Stu-
diengang mit einer Regelstudienzeit von vier Semestern und einem Umfang von 120 Leistungspunkten
(LP) angeboten.

(2) Der Masterstudiengang ,Contemporary Human Geography” (1-Fach) vermittelt theoretisch konzep-
tionelle Fundierung mit praxisorientierter Relevanz anhand gegenwartiger Entwicklungen und aktuellen
Thematiken. Der humangeographische Zugang legt den Schwerpunkt auf raumrelevante Gesellschafts-
prozesse und Dynamiken.

(3) Im Rahmen des Masterstudiengangs ,Contemporary Human Geography” (1-Fach) kénnen folgende
Schwerpunkte gewahlt werden:

— Space, Power and Change;
— Tourism and Leisure.

Der gewahlte Schwerpunkt wird im Masterzeugnis ausgewiesen.
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§ 4 Studienumfang, Module

(1) Der Umfang der fiir den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen in
Semesterwochenstunden (SWS) ergibt sich aus dem Modulplan im Anhang.

(2) Die den jeweiligen Modulen zugehérigen Lehrveranstaltungen sind im Modulhandbuch aufgefiihrt.

§ 5 Priifungsausschuss

(1) Der Prifungsausschuss besteht aus vier Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, einem Mitglied aus der Gruppe der Studierenden, einem Mitglied aus der Gruppe der
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einem Mitglied aus der Gruppe der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung. Die Leiterin oder der Leiter des Hochschulpriifungsamtes
ist beratendes Mitglied.

(2) Die Mitglieder des Priifungsausschusses sowie die oder der Vorsitzende und deren oder dessen Stell-
vertreterin oder deren oder dessen Stellvertreter werden vom zustdndigen Fachbereichsrat bestellt. Hat
der Fachbereichsrat keine Vorsitzende oder keinen Vorsitzenden und keine Stellvertreterin oder keinen
Stellvertreter bestellt, so wahlt der Priifungsausschuss die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie de-
ren oder dessen Stellvertreterin oder deren oder dessen Stellvertreter aus seiner Mitte. Die Amtszeit der
Mitglieder betragt drei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. Die Wiederwahl eines Mitglieds
ist moglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger fiir die rest-
liche Amtszeit gewédhlt. Die oder der Vorsitzende sowie deren oder dessen Stellvertreterin oder
Stellvertreter missen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer sein.

(3) Die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses flhrt die Geschéafte des Priifungsausschusses.

(4) Belastende Entscheidungen des Priifungsausschusses sind der oder dem betroffenen Studierenden
unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist zu begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen.

§ 6 Modulpriifungen
(1) Art, Dauer und Gegenstande der Modulprifungen der einzelnen Module sind im Anhang geregelt.

(2) Die Bildung der Note fiir die Modulprifungen der einzelnen Module ist im Anhang geregelt.

§ 7 Miindliche Priifungen

Mindliche Priifungen werden als nach Festlegung der Priferin oder des Prifers als Einzel- oder Grup-
penprifungen durchgefihrt. Die Priifungsdauer ergibt sich aus dem Modulplan im Anhang.

§ 8 Schriftliche Priifungen
(1) Fur die Bearbeitung von Hausarbeiten steht ein Zeitraum von drei Wochen zur Verfiigung.
(2) Fur die Bearbeitung von Portfoliopriifungen steht ein Zeitraum von zwei Wochen zur Verfiigung.

(3) Fir die Bearbeitung von schriftlichen Ausarbeitungen steht ein Zeitraum von zwei Wochen zur Ver-
figung.
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§ 9 Masterarbeit

Die Masterarbeit soll in englischer Sprache angefertigt werden, wenn dem nicht fachlich-inhaltliche
Griinde aufgrund des zu bearbeitenden Themas entgegenstehen.

§ 10 Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veréffentlichung im Verkiindungsblatt der Universitat Trier -
Amtliche Bekanntmachungen in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Ordnung der Universitat Trier fir die Prifung im Masterstudiengang Angewandte
Humangeographie (1-Fach) vom 07. September 2009 (Verkiindungsblatt der Universitat Trier Nr. 3, S. 30),
zuletzt gedndert durch Ordnung vom 01. August 2023 (Verkiindungsblatt der Universitat Trier Nr. 93, S.
19), auBer Kraft.

§ 11 Ubergangsbestimmungen

(1) Diese Ordnung gilt fir alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2025/2026 erstmalig an der
Universitat Trier in den Masterstudiengang ,Contemporary Human Geography” (1-Fach) eingeschrieben
werden.

(2) Studierende, die vor dem Wintersemester 2025/2026 in den Masterstudiengang Angewandte Human-
geographie (1-Fach) eingeschrieben wurden, kdnnen auf Antrag nach dieser Prifungsordnung studieren
und Priifungen ablegen. In diesem Fall entscheidet der Prifungsausschuss im Einzelfall Giber die Anrech-
nung der erbrachten Prifungsleistungen auf die nach dieser Priifungsordnung zu erbringenden
Prifungsleistungen. Der Antrag ist unwiderruflich.

(3) Priifungen nach der Ordnung fiir die Priifung im Masterstudiengang Angewandte Humangeographie
(1-Fach) vom 07. September 2009 in der Fassung vom 01. August 2023 kdnnen letztmals im Sommerse-
mester 2028 abgelegt werden.

Trier, den 17.02.2025

Der Dekan des Fachbereichs VI
der Universitat Trier
Univ.-Prof. Dr. Thomas Udelhoven
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Anhang

Masterstudiengang ,Contemporary Human Geography” (1-Fach)

1. Modulplan
Das Studium gliedert sich in folgende Module:

1.1 Pflichtmodule (70 LP)

Nr. | Modulname Sem.’ SWS LP | Voraussetzun- Modulprifung?
gen?
1 Conceptual Perspectives | 1 4 10 keine Hausarbeit
in Human Geography
2 Advanced Methods in 1 4 10 keine Schriftliche Ausarbeitung
Human Geography (50 %) und schriftliche
Ausarbeitung (50%)
3 Current Issues in Human | Tund2 | 4 10 keine Mdandliche Priifung (20—
Geography 30 Min.)
4 Human Geography in 2 4 10 keine Projektbericht
Practice
5 Master’s Thesis 4 2 30 keine Masterarbeit (80%) und
mundliche Prifung
(30 min.) (20%)

1.2 Wahlpflichtmodule (30 LP)

Es ist einer der beiden Schwerpunkte Space, Power and Change (Module 6 bis 8) und Tourism and
Leisure (Module 9 bis 11) im Umfang von 30 LP zu wahlen:

Nr.

Modulname

Sem.’

SWS

LP

Voraussetzungen?

Modulprifung?

Schwerpunkt: Space, Power and Change
Der Schwerpunkt ist dann erfolgreich absolviert, wenn die Module 6 bis 8 erfolgreich absolviert wurden.

ment in Human
Geography

6 Governance and Society | 2 4 10 keine Portfoliopriifung
7 Politics and Environment | 3 4 10 | keine Portfolioprifung
8 Professional Develop- 3 2 10 keine Schriftliche Ausarbeitung

' Semester: Meint das so genannte Regelstudiensemester und gibt damit als Orientierungshilfe den
Zeitraum an, in dem das Modul als innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen gilt.

2 Voraussetzungen: Meint fir das Ablegen der Priifung vorausgesetzte Module sowie Priifungsvorleis-
tungen (§ 11 Absatz 2 Satz 1 APOM).
3 Modulpriifung: Meint Art und Dauer der Modulpriifung(en) sowie ggf. der priifungsrelevanten Stu-

dienleistungen (§ 11 Absatz 2 Satz 2 APOM).
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Schwerpunkt: Tourism and Leisure
Der Schwerpunkt ist dann erfolgreich absolviert, wenn die Module 9 bis 11 erfolgreich absolviert wurden.

9 Understanding Current | 2 4 10 | keine Portfoliopriifung
Developments in Tourism

10 | Natures and Cultures of | 3 4 10 | keine Portfoliopriifung
Tourism

11 | Professional Develop- 3 2 10 Keine Schriftliche Ausarbeitung
ment in Tourism
Geography

1.3 Wahlmodule (20 LP)
Es sind Module im Umfang von insgesamt 20 LP zu wahlen. Als Wahlmodule wahlbar sind
— Module im Umfang von bis zu 20 LP aus den unter Nummer 1.2 aufgefiihrten Wahlpflichtmodulen,

— Module im Umfang von bis zu 20 LP aus den Modulen fiir den freien Wahlbereich in den Masterstudi-
engangen der Universitat Trier,

— Module im Umfang von bis zu 10 LP aus den folgenden Modulen:

Nr. | Modulname Sem. SWS LP | Voraussetzungen? Modulprifung?

12 | GroBe Exkursion 1 bis 3 5 10 Keine Portfolioprifung
Humangeographie

Die Wahl von Modulen, die bereits als Wahlpflichtmodule gewahlt wurden, ist ausgeschlossen.

Werden Module aus dem Modulangebot fiir den freien Wahlbereich in den Masterstudiengangen der
Universitat Trier gewahlt, gelten folgende Regelungen:

a) Aus dem Kompetenzbereich ,Fachiibergreifende Kompetenzen” diirfen Module im Umfang von bis
zu 10 LP absolviert werden. Diese Module sind nicht endnotenrelevant.

b) Im Ubrigen diirfen Module aus allen Kompetenzbereichen und Fachern ohne weitere Einschrankung
gewahlt werden.

c) Die Regelungen fir die Modulprifungen und ggf. fir die prifungsrelevanten Studienleistungen erge-
ben sich aus der Priifungsordnung des das jeweilige Modul anbietenden Fachbereichs fiir den freien
Wabhlbereich in den Masterstudiengangen der Universitat Trier.

2. Verpflichtende Auslandsaufenthalte und Praktika

Es muss ein verpflichtendes berufsorientierendes Praktikum von mindestens 8 Wochen Dauer im Rah-
men des Moduls 8 ,Professional Development in Human Geography” oder im Rahmen des Moduls 11
.Professional Development in Tourism Geography" absolviert werden. Das Praktikum ist fir das 3. Se-
mester vorgesehen, kann aber auch in einem anderen Studiensemester absolviert werden

Ein Auslandsaufenthalt ist nicht verpflichtend, wird aber empfohlen. Das Mobilitdtsfenster liegt im 3. Se-
mester, ein Auslandsaufenthalt kann aber auch in anderen Semestern erfolgen.
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	Ordnung der Universität Trier für die Prüfung im Masterstudiengang Mathematics (1-Fach)
	Anhang

	17_20250110_Sustainability Management and Economics _MSc 1F_Fachprüfungsordnung
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